
Vorlage Nr. 121/2021 Seite 1 von 2 

Vorlage Nr. 121/2021 

    
 

Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung  
Sachbearbeiter(in): Walter, Herbert 
08.07.2021 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Gemeinderat (öffentlich) 21.07.2021 
 
 
 
 

Vollzug Maßnahmen aus dem Gesamtpaket der Haushaltstrukturkommission 2021 
 
- Änderung Entschädigungssatzung 
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A 
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B 
- Erhöhung Hebesatz Gewerbebesteuer 
- Erhöhung Hundesteuer 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die monatliche Aufwandsentschädigung der Städträte/innen wird um 10 € auf 100 € reduziert. Die 

Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit wird entsprechend der Anlage 1 
geändert. 

2. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird zum 01.01.2023 um 10 v. H. auf 370 v. H. erhöht. Die 
Hebesatzsatzung wird entsprechend der Anlage 2 geändert. 

3. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird zum 01.01.2023 um 10 v. H. auf 430 v. H. erhöht. Die 
Hebesatzsatzung wird entsprechend der Anlage 2 geändert. 

4. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird zum 01.01.2023 um 10 v. H. auf 380 v. H. erhöht. Die 
Hebesatzsatzung wird entsprechend der Anlage 2 geändert. 

5. Der Hundesteuersatz für den Ersthund wird zum 01.01.2023 auf 132 €, für den Zweithund und 
jeden weiteren Hund auf 264 € und für den Zwingerhund auf 132 € erhöht. Die 
Hundesteuersatzung wird entsprechend der Anlage 3 geändert. 

 
  
 

Begründung: 
Zur Verbesserung der Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat die Haushaltstrukturkommission am 09. 
Juni eine Gesamtpaket in der Größenordnung von 1,28 Mio. Euro beschlossen. Der Gemeinderat hat in 
der Sitzung am 23.06.2021 (Vorlage 104/2021) das Gesamtpaket bestätigt und die Verwaltung mit der 
Umsetzung beauftragt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Minderaufwand Entschädigungssatzung: 3.120 €/Jahr 
Mehrerträge Grundsteuer A: 2.000 €/Jahr 
Mehrerträge Grundsteuer B: 100.000 €/Jahr 
Mehrerträge Gewerbesteuer: 347.500 €/Jahr 
Mehrerträge Hundesteuer: 12.000 €/Jahr 
  
SUMME 464.620 €/Jahr 
 
 
 
 
 
Zuständigkeit: 
Die Zuständigkeit des Gemeinderates ergibt sich aus § 39 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (Erlass von Satzungen)..  
 
 
 

Anlagen: 
Anlage 1: Änderungssatzung Entschädigungssatzung 
Anlage 2: Änderungssatzung der Hebesatzsatzung (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer) 

Anlage 3: Änderungssatzung der Hundesteuersatzung.  
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